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Die Zeitung der Schweizerischen Volkspartei

NEIN zur ungerechten AHV-Reform

Abstimmung vom 24. September 2017

Rettet die Altersvorsorge. Das 
ist das Ziel. Das ist der Auftrag 
an die Politik. Dafür müssen 
die strukturellen Probleme der 
Altersvorsorge gelöst werden, 
denn aufgrund der Bevölke-
rungsentwicklung müssen im-
mer weniger Erwerbstätige 
immer mehr Renten finanzie-
ren. Das führt zu einem immer 
grösser werdenden Loch in der 
Kasse der AHV. Die AV2020 ist 
auch ein Angriff auf unser be-
währtes Drei-Säulen-System, 
da die Vorlage die erste und die 
zweite Säule miteinander ver-
mischen will. Das ist gefährlich 
für die Stabilität des gesamten 
Systems.

Stimmen Sie Nein zu 
diesem ungerechten 
Rentenpfusch!

Nein
Ja

Nein

2. Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer annehmen?

3. Wollen Sie das Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 
annehmen?

1. Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit annehmen? 
(Direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»).



von Nationalrat Albert Rösti, Parteipräsident

2 Radikaler Islam  

Untätigkeit im Ausländerrecht 
stoppen – Sicherheit stärken

Es ist Zeit, dass wir die Arbeit machen. Die schweizerische Migrationspolitik ist gefährlich und verant-
wortungslos. Wir «verschlafen» die finanzielle und soziale Sicherheit unseres Landes. Das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in den Staat, in die Politikerinnen und Politiker nimmt immer mehr ab. Wie kann 
es sein, dass Leute wie Abu Ramadan (Imam in Nidau) jahrelang in der Schweiz leben, nicht arbeiten, 
sich weder kulturell noch sozial integrieren, auf Kosten von uns Steuerzahlern leben, gleichzeitig aber 
die Dekadenz des Westens anklagen und als Ziel unsere Vernichtung verkünden? 

Wir müssen handeln! Alle. 
Dieser stossende Gesetzes-
bruch und das untätige zu-

sehen von Seiten der Behörden und 
uns Politikern ist zu stoppen. 

Deshalb bitte ich Sie alle in den Ge-
meinden, Städten und Kantonen 
zusammen mit Ihren Vertretern in 
Kommissionen und Gemeinderäten 
folgendes zu unternehmen:

3) Stellen Sie Antrag auf er-
neute Überprüfung aller Perso-
nen-Dossiers, die in den letzten 

10 Jahren zum Entzug von aus-
länderrechtlichen Bewilligungen 
von den Gemeinden/Städten an 
die kantonalen Behörden gestellt 
wurden und von diesen abgelehnt 
worden sind.

1) Lassen Sie in Ihren Gemein-
den/Städten überprüfen, wer im 
Umkreis von radikalen islami-
schen Vereinigungen, Trägerkrei-
sen von Moscheen und lokalen 
Imamen, die sich nicht integrie-
ren, von Sozialhilfe lebt?

2) Erfragen Sie, welchen aus-
länderrechtlichen Status diese 
Personen heute haben, wie sie 
dazu gekommen sind (Weg über 
Asylantrag, vorläufige Aufnahme, 
Niederlassung)? Fragen Sie an, 
warum diesen Personen die jahre-
lang auf Kosten des Staates leben 
und keine Versuche unternehmen 
sich wirtschaftlich und kulturell 
zu integrieren, die Aufenthalts- 
oder Niederlassungsbewilligung 
nicht entzogen wird bzw. nicht 
erneut erteilt wird? 

4) Fragen Sie die Behörden an, 
wann zuletzt ein Antrag an den 
Kanton gestellt wurde zum Wider-
ruf der Aufenthaltsbewilligung ei-
ner in der Gemeinde/Stadt lebenden 
Person? Was waren die Gründe für 
diese Anträge? Wie ist die Entwick-
lung der Anzahl beantragter Wider-
rufe in den letzten 10 Jahren von 
Seiten Gemeinden und wie viele 
wurden vom Kanton gutgeheissen?



1. Sämtliche Jihad-Reisenden, die in die Schweiz 
zurückkehren oder bereits zurückgekehrt sind, sind so-
fort in Sicherheitshaft zu nehmen;

2   Alle Asylbewerber, die sich «auf dem Radar» des 
Nachrichtendienstes befinden, sollen einen ablehnen-
den Entscheid erhalten und sind aus Sicherheitsgrün-
den umgehend auszuschaffen. Wo dies nicht möglich 
ist, sind diese bis auf weiteres zu internieren;

3     Allen Ausländern und vor allem auch allen Muslimen 
in der Schweiz, muss unmissverständlich klargemacht 
werden, welche Regeln und Werte in unserer Ge-
sellschaft und in unserem Land gelten. Dass insbeson-
dere das Gesetz des Korans, die Scharia, in unserer 
Rechtsordnung absolut keinen Platz hat. Alle muslimischen 
Gemeinschaften in unserem Land sind aufgefordert, 
Extremisten, Hassprediger und radikalisierte Männer 
und Frauen den Behörden zu melden, damit diese 
überprüft und rigoros ausgeschafft werden;

4   Alle Ausländerinnen und Ausländer sowie Schwei-
zerinnen und Schweizer, welche sich «auf dem Radar» 
des Nachrichtendienstes befinden, sind aktiv zu beobach-
ten. Dafür ist das Datenschutzgesetz anzupassen und 
sind u.a. in den Kantonen die Polizeikorps zu stärken, 
gezielt auszubilden und aktiv einzusetzen;

5  Moscheen und das Wirken der Imame, bzw. sog. 
Imame, sind unter spezielle Beobachtung zu stellen. 
Der Inhalt der Predigten von Imamen ist punktuell zu 
überwachen und bei gesetzeswidrigem Verhalten hat 
die Behörde unmittelbar einzuschreiten. Insbesondere 
ist auch die sog. Seelsorge von Imamen in Gefängnis-
sen strikte zu kontrollieren;

6  Die systematischen Personenkontrollen in den Städ-
ten sind zu intensivieren, damit das Ausmass der illegalen 
Aufenthalter in der Schweiz endlich erfasst wird (siehe Re-
sultate der verstärkten Personenkontrolle in Deutschland 
vor dem G-20-Gipfel in Hamburg) und dann aufgrund der 
klaren Faktenlage auch entsprechend gehandelt werden 
kann. Die SVP Kantonalparteien werden aufgefordert ent-
sprechende Vorstösse in ihren Kantonen einzureichen;
 
7   Die illegale Einwanderung, insbesondere von jun-
gen muslimischen Männern ohne wirtschaftliche Per-
spektive und damit mit hohem Frustrations- und Radi-
kalisierungspotential, ist zu stoppen und abgewiesene 
Asylbewerber sind umgehend des Landes zu verwei-
sen. Der Abschluss von entsprechenden Rücküber-
nahme-Abkommen mit Herkunftsstaaten muss zur vor-
dringlichen Aufgabe des EDA werden;

8    Diebstähle jeglicher Art, Einbrüche, Drohungen, etc. 
sind wieder konsequent anzuzeigen und zu verfolgen, 
damit das reale Ausmass der Kriminalität erfasst und 
wieder kontrolliert werden kann. Die Polizei ist in ihrer 
Arbeit konsequent zu unterstützen. Sie hat aber ihre 
Arbeit diesbezüglich strikte zu erfüllen und Opfer zu er-
mutigen, auch Anzeigen zu machen;

9  Jugendliche Straftäter sind innert spätestens sechs 
Monaten zu verurteilen, damit sie merken, dass ihr 
Handeln unmittelbar Konsequenzen hat;

1    Ab sofort sind wirksame Personenkontrollen an den 
Grenzen durchzuführen und das Grenzwachtkorps ist 
an den Hotspots, wie an der Tessiner-Südgrenze, durch 
spezialisierte Kräfte der Armee zur Abweisung illegaler 
Zuwanderer zu unterstützen.

3Hassprediger auf Kosten der Steuerzahler  

Forderungskatalog der SVP Schweiz:
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4 Behördenpropaganda  

Behördenpropaganda schwächt 
die direkte Demokratie
Im Rahmen einer Pressekonferenz hat die SVP Schweiz am 27. Juli 2017 anhand von zwei konkreten Bei-
spielen aufgezeigt, wie Bundesrat und Verwaltung immer selbstherrlicher gegenüber den Bürgern auf-
treten und versuchen, ihnen mit falschen Fakten Sand in die Augen zu streuen. Damit wird die direkte 
Demokratie geschwächt, die darauf angewiesen ist, dass die Stimmbürger Abstimmungsentscheide nach 
bestem Wissen und Gewissen fällen können. Dazu benötigen sie aber objektive Informationen, die nicht 
von ideologischen Hintergedanken verzerrt sind.

Behördenpropaganda am Beispiel 
der Personenfreizügigkeit

Vor wenigen Wochen hat der Bundes-
rat einen Bericht vorgelegt, in dem die 
Auswirkungen von 15 Jahren Perso-
nenfreizügigkeit untersucht werden. 
Alleine 2016 kamen netto über 56'000 
Personen in die Schweiz. Der Bundes-
rat stuft das als wenig ein. Er vergisst, 
dass vor Einführung der Personenfrei-
zügigkeit ein Wanderungssaldo von 
etwa 8-10'000 Personen prognostiziert 

wurde. Ob die Abstimmungen über 
die Bilateralen I, zu denen auch die 
Personenfreizügigkeit gehört, gleich 
ausgefallen wäre, wenn man schon da-
mals über realistische Szenarien zum 
Ausmass der Masseneinwanderung 
verfügt hätte, ist mehr als fraglich. 

Hohe Erwerbslosenquote
Schönfärberei betreibt der Bundes-
rat auch bei den Erwerbszahlen. Er 
zieht die steigende Erwerbsquo-
te als Beweis dafür heran, dass die 

Personenfreizügigkeit inländische 
Arbeitskräfte nicht verdrängt. Lei-
der spricht die Erwerbslosenquote 
eine gänzlich andere Sprache: Diese 
war nämlich 2016 mit 4.9% markant 
höher als vor Einführung der Perso-
nenfreizügigkeit (2002), als sie nur 
2.8% betrug. Bei Zuwanderern aus 
Süd- und Osteuropa ist diese Quo-
te sogar noch viel höher (9% bzw. 
12.4%). Ausgerechnet aus diesen 
Ländern nimmt die Zuwan-derung 
aber zu. Für den Bundesrat ist das je-

Pressekonferenz der SVP Schweiz mit Nationalrat Alfred Heer (ZH), Mitglied des Europarates, Nationalrat Albert 
Rösti (BE), Parteipräsident, Nationalrat Adrian Amstutz (BE), Fraktionschef und Nationalrat Manfred Bühler (BE).



5Direkte Demokratie

doch kein Anlass zu kritischer Über-
legung, welche Auswirkungen das 
auf unseren Arbeitsmarkt und unser 
Sozialsystem haben wird.
  
Kaum BIP-Wachstum pro Kopf
Ebenfalls unkritisch beurteilt der 
Bundesrat das BIP-Wachstum pro 

Kopf. In den letzten 15 Jahren hat 
dieses um 12% zugenommen, was der 
Bundesrat als weiteres Zeichen für 
den Erfolg der Personenfreizügigkeit 
wertet. Diesem jährlichen Wachstum 
von gerade einmal 0.8% seit 2002 
steht aber ein durchschnittliches jähr-
liches Wachstum von 2% zwischen 
1945 und 2002 gegenüber.

Negative Bilanz in den Sozialwerken
Auch in den Sozialwerken schlagen 
sich die negativen Auswirkungen der 
Masseneinwanderungen nieder. So-
wohl in der Arbeitslosenversicherung 
als auch in der Sozialhilfe sind die EU-
Ausländer deutliche Nettobezüger, 
d.h. sie beziehen mehr Leistungen, 
als sie Beiträge einzahlen. Der Bun-
desrat fokussiert sich daher lieber auf 
die AHV, wo die Zuwanderer derzeit 
noch zu den Nettozahlern gehören. 
Aber auch hier verschleiert die Ein-
schätzung des Bundesrates, wonach 
sich die Verhältnisse in einigen Jahr-
zehnten umkehren würden, die Reali-
tät. Ein Blick auf die Demografie der 
Zuwanderer zeigt nämlich, dass dieser 
Umschwung nicht erst in einigen Jahr-
zehnten, sondern bereits in einigen 
Jahren eintreten wird. 

Behördenpropaganda am Beispiel 
der Selbstbestimmungs-Initiative

Ähnlich einseitig wie die Analy-
se der Auswirkungen der Perso-
nenfreizügigkeit fällt die negative 
Antwort des Bundesrates auf die 
Selbstbestimmungs-Initiative der 

SVP aus. Er hält die Initiative ge-
nerell für überflüssig, weil im Falle 
einer Konfrontation von Völker-
recht und Landesrecht Abwägungs-
prozesse immer eine zentrale Rolle 
spielen würden, wobei die Gerichte 
jeweils den Problemlagen angepass-
te, pragmatische Lösungen suchen. 
Schön wäre es, wenn Bundesrat und 

Gerichte jeweils überhaupt noch 
abwägen würden. 

Vielmehr ist es in der Schweiz seit ei-
nigen Jahren jedoch so, dass dem Völ-
kerrecht in der Praxis der Vorrang vor 
dem Landesrecht eingeräumt wird. 
Genau aus diesem Grund hat die SVP 
auch die Selbstbestimmungs-Initiative 
lanciert.

Interessen anderer Staaten vor 
Interessen der Schweiz?
Weiter stellt sich der Bundesrat auf den 
Standpunkt, dass sich staatliche Organe 
nicht auf innerstaatliches Recht berufen 
dürfen, um die Nichterfüllung eines Ver-
trags zu rechtfertigen, weil Verträge ein-
zuhalten seien. Unsere Regierung scheint 
vergessen zu haben, für wen sie arbeitet. 
Die staatlichen Organe haben nämlich 
nicht nur eine Verpflichtung gegenüber 
anderen Staaten, sondern in erster Linie 
gegenüber der eigenen Bevölkerung. Im 
Fall eines Normenkonflikts ist der Inter-
essenwahrung der eigenen Bevölkerung 
und damit der direkten Demokratie ge-
genüber der Einhaltung von internatio-
nalen Verpflichtungen Vorrang zu geben. 

Menschenrechtsfreie Zone Schweiz?
Der Bundesrat geht aber noch weiter, 
wenn er das Bild einer Schweiz zeich-
net, die bei einer Annahme der Initiative 
sämtliche Menschenrechte über Bord 
werfen müsste. Die Selbstbestimmungs-
Initiative schwäche den internationalen 
Menschenrechtsschutz, so der Bundes-
rat, weil keine Beschwerde an den Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) mehr möglich sei und 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzbar-

keit von EGMR-Urteilen entstehen 
könnten. Ob seiner Fixierung auf inter-
nationale Gesetze lässt der Bundesrat 
einfach unsere Bundesverfassung ausser 
Acht, wo in den Artikeln 7-35 ein star-
ker und kompletter Grundrechtskatalog 
formuliert ist. Ausserdem sind Normen 
des zwingenden Völkerrechts von den 
Bestimmungen der Selbstbestimmungs-
Initiative ausdrücklich ausgenommen. 

«Unser Land wird zum Arbeitsmarkt-Überlaufbecken 
der EU zum Nachteil unserer einheimischen Bevölke-
rung. In dieser Situation die Resultate von 15 Jahren 
Personenfreizügigkeit so zu beschönigen und die ne-
gativen Auswirkungen zu verharmlosen oder gar zu 
verschweigen, ist absolut inakzeptabel und verwerflich. 
Das Volk wird dies nicht goutieren.» 

«Wir erwarten statt billiger Behördenpropaganda eine 
faire politische Auseinandersetzung mit unseren politi-
schen Gegnern über die Frage "Landesrecht vor Völker-
recht". Im Interesse unserer Selbstbestimmung.» 

Nationalrat Adrian Amstutz, Fraktionschef

Nationalrat Alfred Heer, Mitglied des Europarates



Pressekonferenz der SVP Schweiz mit Nationalrat Thomas Matter (ZH), Unternehmer und Mitglied WAK-N, 
Nationalrat Albert Rösti (BE), Parteipräsident, Nationalrätin Céline Amaudruz (GE), Vizepräsidentin der SVP 
Schweiz und Mitglied WAK-N und Nationalrat Roland Rino Büchel, Präsident APK-N (SG).

6 Finanzplatzpapier

Kein Informationsaustausch 
mit korrupten Staaten
Abkommen für den automatischen Informationsaustausch mit autoritären, rechtstaatlich bedenklichen 
oder korrupten Ländern und Territorien hätten für Ausländer, die ihre Vermögen in der Schweiz in Schutz 
gebracht haben, aber auch für die dort ansässigen Auslandschweizer, gravierende Konsequenzen. An 
einer Medienkonferenz hat die SVP ihr neues Positionspapier «Für einen wettbewerbsfähigen, innovati-
ven und unabhängigen Finanzplatz Schweiz» vorgestellt. 

Rund jeder zehnte Wertschöp-
fungsfranken der Schweiz 
wird im Finanzsektor er-

wirtschaftet. Der Wirtschaftsstand-
ort Schweiz hat damit ein vitales 
Interesse an einem wettbewerbsfä-
higen, innovativen, unabhängigen 
und damit starken Finanzplatz. Die 
Herausforderungen des Schweizer 
Finanzplatzes sind vielseitig: In-
ternationale Regulierungsprojekte, 
der Automatische Informationsaus-

tausch und neue Sorgfaltspflichten 
schränken seine Wettbewerbsfähig-
keit ein. Vor diesem Hintergrund 
hat die SVP ein neues Positionspa-
pier «Finanzplatz Schweiz» erar-
beitet. Es ist das Ziel der SVP, auf 
dem Schweizer Finanzplatz wieder 
Rechtssicherheit und Kontinuität 
herzustellen. Dazu bedarf es we-
niger Regulierungen und schlanke 
Lösungen, für welche sich die SVP 
einsetzt. 

Sofortiger Marschhalt beim Ab-
schluss neuer AIA-Abkommen
Trotz verfassungsrechtlichen Vorbehal-
te will das federführende Staatssekre-
tariat für internationale Finanzfragen 
(SIF) das den automatischen Infor-
mationsaustausch (AIA) auf weitere 
mindestens 41 Länder und Territorien 
ausdehnen. Darunter finden sich nebst 
Ländern wie Argentinien, Brasilien, 
Kolumbien oder Mexiko auch die au-
toritären Regimes China und Russland. 



7Finanzplatz Schweiz stärken 

Die SVP:

• verlangt den sofortigen Marschhalt 
für neue Abkommen betreffend den 
Automatischen Informationsaustausch 
(AIA);

• will eine eingehende Evaluation 
(hinsichtlich Vertraulichkeit, Daten-
schutz und Spezialitätsprinzip) des be-
stehenden Netzwerks, bevor es vorei-
lig um weitere Länder bzw. Territorien 
erweitert wird. Dabei gilt es auch, das 
«Level Playing Field» mit den mass-
gebenden Konkurrenzfinanzplätzen si-
cherzustellen;

• fordert, solange keine weiteren 
AIA-Abkommen aufzusetzen, bis die 
Vereinigten Staaten als wichtigstes 
OECD-Mitglied selber eigene AIA-
Abkommen unterzeichnet haben.

• Sollte das Staatssekretariat für interna-
tionale Finanzfragen (SIF) mit der Er-
weiterung des bestehenden AIA-Netz-
werks fortfahren, wird sich die SVP im 
parlamentarischen Verfahren dafür ein-
setzen, dass der AIA nur mit Ländern 
und Territorien angewendet wird:

- deren CPI-Score1  im öffentlichen Sek-
tor mindestens die Hälfte des besten Re-

sultats im Ranking (= CPI-Score > 45) 
beträgt und damit „akzeptabel‟ ist, und

- deren rechtsstaatliche Strukturen weit-
gehend derjenigen einer Demokratie 
entsprechen, d.h. mindestens die Klas-
sifikation «teilweise frei» im Freedom-
House Demokratieindex aufweisen. 

Das heisst, dass die SVP im parlamenta-
rischen Verfahren AIA-Abkommen mit 
den folgenden Staaten ablehnen wird: 
Argentinien, Brasilien, China, Indien, 
Indonesien, Kolumbien, Mexiko, Russ-
land, Saudi-Arabien, Südafrika sowie 
die Vereinigten Arabischen Emirate.

 1 Corruption Perceptions Index (CPI), auch Korruptionsindex.

«Wenn Kontodaten von 
Auslandschweizern einmal 
in den falschen Händen 
sind, sind Entführungen von 
Schweizer Bürgern mit Lö-
segelderpressungen nicht 
mehr auszuschliessen.»

«Der Bundesrat bringt 
mit dem automatischen 
Informationsaustausch 
Auslandschweizer und 
ausländische Inhaber von 
Schweizer Bankkonten in 
Gefahr.»

«Auch die heimischen 
unternehmer sind auf 
einen starken Finanzplatz 
angewiesen. Die Banken 
sind unverzichtbar für 
die Unternehmen und die 
Grundeigentümer. Sie lie-
fern den Sauerstoff für die 
Finanzierung des Schwei-
zer Werk- und Immobilien-
platzes.»

Nationalrat Roland Rino Büchel, 
Präsident APK-N

Nationalrat Thomas Matter, 
Unternehmer und Mitglied WAK-N

Nationalrätin Céline Amaudruz, 
Mitglied WAK-N



8 Altersvorsorge 2020 

Unser Ziel ist und bleibt die Rettung 
der Altersvorsorge
Bauern sagen zweimal NEIN zur AHV-Scheinreform

Markus Hausammann, Nationalrat
Langrickenbach 

Anstatt die Rentner zu 
berücksichtigen, die es 
nötig haben, wird die 
AHV im Giesskannen-
prinzip ausgebaut. Das 
ist unsozial.»

«

Überparteiliches Komitee Generationenallianz,
Neuengasse 20, Postfach, 3001 Bern

AHV-Scheinreform

2×NEIN
Die Delegierten der SVP Schweiz erteilen der 

ungerechten Rentenreform eine einstimmige Abfuhr.



9NEIN am 24. September!

Unser Ziel ist und bleibt die Rettung 
der Altersvorsorge

Es wird so getan, als sei diese Re-
form ein Kompromiss und eine 
Ablehnung werde die Vorsor-

gewerke in den Abgrund stürzen. Die 
Macht der SP und der CVP im Ständerat 
haben die Ergebnisse bis zur Einigungs-
konferenz zementiert. Mehrere Versuche 
zu Kompromissen seitens der SVP und 
der FDP ohne eine allgemeine Renten-
erhöhung für Neurentner aber zur wir-
kungsorientierten Verbesserungen bei 
den Minimalrenten wurde allesamt durch 

Mein Grossvater wurde im letz-
ten Monat 95 Jahre alt. Re-
gelmässig bedankt er sich mit 

einem breiten Schmunzeln bei uns En-
keln, dass wir ihm dank der AHV ein so 
„sorgenfreies und genüssliches Leben“ 
ermöglichen würden. 

Als Vertreterin der jungen Generation be-
teilige ich mich gerne am Lebensunter-
halt der Pensionierten. Ich bin mir wohl 
bewusst, dass wir unserer älteren Gene-
ration sehr viel zu verdanken haben. Das 
beginnt bei einem sehr gut funktionieren-
den Strassen- und Verkehrsnetz, Infra-
strukturen wie Schul- und Krankenhäu-
ser, die Rahmenbedingungen für KMUs, 

diese sich sozial nennenden Parteien 
abgelehnt. Bundesrat Berset hat schon 
früh sich von der Vorlage des Bundes-
rates verabschiedet und unterstützte den 
Rentenausbau als Ersatz für die von sei-
ner Partei verlorene AHVplus-Initiative. 
Wer einen Rentenausbau in dieser Form 
unterstützt, schwächt seine eigene Stel-
lung und wird wohl für eine Neuauflage 
nicht mehr die notwendige Glaubwür-
digkeit haben.

Wir als grösste Partei der Schweiz müs-
sen heute den Mut aufbringen für eine 
zukunftsgerichtete Lösung zu kämpfen. 
Zukunftsgerichtet kann eine Lösung nur 

die den Wirtschaftsstandort Schweiz 
überhaupt möglich gemacht haben. 

Dank ihnen ist die Schweiz das, was 
sie heute ist. Es ist mir ein grosses An-
liegen, dass unsere ältere Generation 
den Lebensabschnitt im Alter in Würde 
begehen kann, ohne Geldsorgen oder 
Existenzängste. Sie sollen mit Respekt 
und Wertschätzung unsererseits diese 
Lebensphase durchlaufen dürfen.

Bei dieser Abstimmungsvorlage höre ich 
immer wieder Stimmen rund um die 70 
Franken; und manchmal macht es fast 
den Anschein, als würden wir, die Jun-
gen, den Pensionierten diese 70 Franken 
nicht gönnen. Das Problem ist jedoch, 
dass die heutigen Rentner keinen Rap-
pen mehr Rente erhalten. Nur die künf-
tigen Neurentner. Das zweite Problem 

dann sein, wenn die Renten gesichert 
und die demografischen Veränderungen 
der Zukunft berücksichtigt werden. Eine 
Zweiklassen-Rentnergesellschaft und 
ein Rentenausbau sind inakzeptabel und 
müssen durch ein zweifaches NEIN ver-
hindert werden. 

von uns Jungen ist ein ganz anderes: Wir 
bezahlen von unserem Lohn ab dem 18. 
Lebensjahr weitere 0.3% mehr zuguns-
ten der AHV. Parallel dazu soll die Mehr-
wertsteuer von um 0.6% erhöht werden. 
Als Gegenleistung stehen wir in ein paar 
Jahren vor leeren Kassen und einem 
Schuldenberg. Wir wissen heute nicht, 
ob es für uns jemals noch Geld geben 
wird. Deshalb sage ich klar NEIN.

von Ständerat Alex Kuprecht, 
Pfäffikon (SZ)

von Grossrätin Karin Bertschi, 
Leimbach (AG)

Sicherung und nicht Ausbau der Rente als Ziel  

Ein NEIN aus Sicht der Jugend
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New Vitara Boosterjet PIZ SULAI® Top 4 x 4

HIGHLIGHTS
—  NEUER 1.4-LITER-BOOSTERJET-TURBO-

MOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG
—  REVOLUTIONÄRES 4x4-ANTRIEBSSYSTEM 
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—  INNOVATIVER RADAR 
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—  START-STOPP-AUTOMATIK
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Boosterjet PIZ SULAI® Top 4 x 4, 5-türig, Fr. 30 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission: 127 g / km; CO₂-Emission  
aus  Treibstoff-  und / oder  Strombereitstellung:  27 g / km;  Durchschnittswert  CO₂-Emission  aller  in  der  Schweiz  neu  immatri kulierten  Fahrzeugmodelle:  134 g / km.  
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NEW SUZUKI VITARA 4 x 4
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IHR VORTEIL Fr. 5 180.–*

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI®
Top 4 x 4 für nur Fr. 30 490.–

NETTO-
NETTO-
PREISE
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DRUCKEREI

DIETSCHI PRINT&DESIGN AG
Ziegelfeldstrasse 60  
4601 Olten
T  062 205 75 75

www.dietschi-pd.ch
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Ja zur Stärkung der Unabhängig-
keit dank Ernährungssicherheit
Die Delegierten der SVP Schweiz haben in Thun den Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Volksinitiative 
zur Ernährungssicherheit beraten, über welchen die Stimmbürger am 24. September abstimmen werden. 
Ohne grosse Begeisterung wird der Gegenvorschlag mit 208 zu 114 bei 14 Enthaltungen der Stimmbür-
gerin und dem Stimmbürger zur Annahme empfohlen. Unmut wurde geäussert, weil die ursprüngliche 
Initiative des Bauernverbandes zu schnell zurückgezogen und der neue Verfassungsartikel zu schwammig 
formuliert und ausgeweitet wurde. Ausschlaggebend für das JA ist aber,  dass die für die Unabhängigkeit 
unseres Landes wichtige Ernährungssicherheit endlich in der Verfassung festgeschrieben wird. 

Die Schweiz ist bereits heu-
te pro Kopf einer der welt-
weit grössten Importeure 

von Nahrungsmitteln. Unser Netto-
Selbstversorgungsgrad fiel 2016 erst-
mals unter 50 Prozent. Die Veranke-
rung der Ernährungssicherheit in der 
Verfassung hilft mit, diesen Trend zu 
stoppen. Denn der Kampf für besse-
re Rahmenbedingungen für die pro-
duzierende Landwirtschaft, der es, 
wie z.B. bei den Milchproduzenten, 
miserabel geht, wird dann aber erst 
beginnen. Die Partei kritisiert Bun-
desrat Schneider Ammann, der ent-
gegen seinen Aussagen im Parlament 
den Gegenvorschlag als Möglich-
keit zu weiteren Grenzöffnung sieht. 
Dies wäre ein Affront gegenüber al-
len hart arbeitenden Bauernfamilien 
in der Schweiz. Nach einer hitzigen 
Debatte fassten die Delegierten der 
SVP Schweiz mit 208 zu 114 bei 14 
Enthaltungen die Ja-Parole zum Bun-
desbeschluss über die Ernährungssi-
cherheit. 

Die Verankerung der Ernährungssicherheit in der Bundesverfas-
sung gibt Bauernfamilien eine Zukunftsperspektive. Eine Perspekti-
ve, welche auch von Bedeutung ist für die Gesellschaft als Ganzes. 
 

«Ich sage klar ja zum Verfassungsartikel über die Ernährungssi-
cherheit. Bundesrat Schneider-Ammann hat im Parlament erklärt, 
dass  der Verfassungstext nichts sagt bezüglich beabsichtigtem 
Freihandel mit der Europäischen Union. Die SVP erwartet, dass 
diese Erklärung des Bundesrates bindend ist und kein Interpreta-
tionsspielraum bleibt.»

Nationalrat Jean-Pierre Grin, Pomy (VD)
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immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 134 g/km. Limitierte Aufl age. Zwischenverkauf vorbehalten.

Lexus_RX_Diamond_Inserat_204x287.indd   1 07.08.17   16:51
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Delegierte erteilen der ungerechten 
Rentenreform eine einstimmige Abfuhr
Die Delegierten der SVP Schweiz trafen sich heute auf dem Waffenplatz in Thun zur Parolenfassung zu den 
Vorlagen vom 24. September 2017. Die anwesenden Delegierten betonen, wie wichtig es ist gegen diese 
ungerechte Scheinreform ein deutliches Zeichen zu setzen. Deshalb fassen die Delegierten zu den Vor-
lagen der Altersreform 2020 zweimal einstimmig die Nein-Parole. Es darf nicht sein, dass ein Ausbau der 
Altersvorsorge auf dem Buckel der Jungen und der bereits pensionierten Personen und unter dem Deck-
mantel einer Reform stattfindet. Die heutigen Rentner erhalten nichts, sondern finanzieren den Ausbau 
durch die geplante Mehrwertsteuer-Erhöhung sogar noch mit.

Nach einer hitzigen Debatte fassten die Delegierten der SVP Schweiz mit 208 zu 114 bei 14 Enthaltungen die 
Ja-Parole zum Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit. 

«Die Altersreform ist ein perfider Angriff der Linken auf die private und eigen-
verantwortliche Altersvorsorge. Bedenken Sie: Die von den Linken grosszügig 
verteilten 70 Franken liegen nicht auf der Strasse. Stattdessen müssen diese 
Milliarden Franken an Mehrausgaben durch neue Steuern und Abgaben finan-
ziert werden. Bereits heute ist klar, wer diese Rechnung berappen wird: Der 
Mittelstand und das Gewerbe werden erneut belastet, während die Clientèle 
der Linken profitieren wird.»

Nationalrat Thomas Aeschi, Baar (ZG)
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Ferien für Verbrecher und 
Asylbewerber
Gemäss Bundesverfassung müssen Straftäter, die wegen bestimmter schwerer Delikte verurteilt worden 
sind, die Schweiz verlassen und mit einer Einreisesperre belegt werden. Die Realität allerdings ist etwas 
anders: Dank einer Suspension der Einreisesperre können ausgewiesene Straftäter in der Schweiz Feri-
en verbringen. Umgekehrt wurden Fälle von Asylbewerbern bekannt, welche in ihrem Heimatland Ferien 
verbringen. Der Handlungsbedarf im EJPD ist manifest.

Im August berichtete die Presse 
über einen Straftäter, der u.a. we-
gen bewaffneten Raubüberfalls 

sechs Jahre im Gefängnis verbrachte. 
Trotz Ausweisung und Einreisesperre 
verbringt er dieses Jahr zwei Wochen, 
nächstes Jahr vier Wochen Ferien in 
der Schweiz. Diese sog. „Suspension 
der Einreisesperre“ irritiert, denn mit 
der Ausschaffungsinitiative wurde 
beschlossen, dass in Bezug auf Aus-
schaffungen eine Praxisänderung vor-
zunehmen sei. Dies betrifft zweifellos 
auch die Möglichkeit zur Suspension 
von Einreisesperren: Ausnahmen sol-
len keine mehr gewährt werden. Fe-
rien in der Schweiz für ausgeschaffte 
kriminelle Ausländer darf es nicht 
mehr geben. 

Einreisesperren durchsetzen
Die Begründung des Staatssekretari-
ats für Migration, dass die aktuellen 
Suspendierungen von Einreisesperren 
noch Fälle beträfen, für die das alte 
Recht gelte, ist unbefriedigend. Das 
neue Recht ist seit Oktober 2016 in 
Kraft. Bei Landesverweisen sind nun 
keine solchen Ausnahmen für Aus-
geschaffte mehr möglich. Dies muss 
für alle Einreisesperren gelten: Auch 
die nach altem Recht ausgeschafften 
Straftäter erhielten eine Einreisesperre 
und nicht einen Gutschein für gewisse 
Ausnahmen.

Ferien auch für Asylbewerber?
Ähnlich gestaltet sich das Ferienpro-
blem bei Asylbewerbern. Offenbar 
gibt es Gesuchsteller, die für Famili-
enanlässe oder andere Festivitäten in 

ihr Herkunftsland zurückkehren. In 
dieser Sache habe ich eine Parlamen-
tarische Initiative eingereicht: Asyl-
bewerber oder Flüchtlinge, die in ihr 
Heimatland zurückkehren, um dort 
Ferien zu machen oder einen Anlass 
zu besuchen, sollen keinen Anspruch 
mehr auf ein Aufenthaltsrecht in der 
Schweiz haben. Das Asylrecht in der 
Schweiz soll denjenigen Personen zur 
Verfügung stehen, welche an Leib und 
Leben bedroht sind. Dies war immer 
Sinn und Kern unserer humanitären 
Tradition.

Wer in der Schweiz um Asyl nach-
sucht, muss sich den Ausreiserest-
riktionen unterziehen. Wer jedoch in 
der Schweiz um Asyl nachsucht und 
just in jenes Land, in welchem er 

Verfolgung geltend macht, in die 
Ferien fährt, erbringt faktisch den 
Nachweis, dass er auf den Schutz un-
seres Landes nicht bzw. nicht mehr 
angewiesen ist. Weiter dokumentiert 
er damit, dass die Bedrohung im 
Herkunftsland offensichtlich nicht 
(mehr) besteht.

Das EJPD ist dringend aufgerufen, 
all diese Unzulänglichkeiten zu kor-
rigieren.

von Nationalrat
Gregor Rutz, 
Zürich

Asylbewerber oder Flüchtlinge, die in ihr Heimatland zurückkehren, um 
dort Ferien zu machen oder einen Anlass zu besuchen, sollen keinen 
Anspruch mehr auf ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz haben.
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So summierten sich die Sozialhilfegelder

Unglaubliche Ansprüche für Sozialhilfe gemäss «SKOS-Richtlinien»

Die donnernden Schlagzeilen über den Bieler Hassprediger Abu Ramadan, dem Fürsorgeleistungen in 
der Höhe von 600’000 Franken zuflossen, liegen nun bereits einige Tage zurück. Der Fall ist keineswegs 
überzogen. 

1998 kam der Libyer als Asylant in 
die Schweiz und wurde 2001 als 
Flüchtling anerkannt. Regelmäs-

sig reiste er just dorthin, wo er angibt, 
an Leib und Leben bedroht zu sein. 
Daher hatten ihm die Behörden kürz-
lich den Asylstatus aberkannt. 

Doch was ändert sich, wenn ein Flücht-
ling bei einer Heimreise erwischt wird? 
In den 189 Fällen, die der Bund 2015 
nachzuweisen vermochte, verfügten in 
16% die heimkehrenden Schutzbedürf-
tigen bereits über den Schweizer Pass, 

58% hatten wie Ramadan eine Nieder-
lassungsbewilligung C und 8% eine 
Aufenthaltsbewilligung B. „Der Wider-
ruf des Asyls führt nicht automatisch 
zum Verlust einer allenfalls vorhande-
nen ausländerrechtlichen Aufenthaltsre-
gelung“. Will heissen: Ein Aufenthalt im 
Verfolgungsstaat hat keinerlei spürbare 
Konsequenzen. Jedenfalls hat keiner 
der 2015 Aufgeflogenen definitiv das 
Land verlassen müssen. Und der Bieler 
Hassprediger bekanntlich auch nicht. 

Chronisch auf Kosten der Allge-
meinheit gelebt
Der Flüchtlingsstatus gewährt den Be-
troffenen den gleichen Zugang zum So-
zialstaat wie den Inländern. Zunächst ar-
beitete er zwei Jahre lang. Die 13-jährige 
Sozialhilfekarriere von Imam Ramadan, 
der für den Tod aller Feinde des Islam 
betet, begann Anfang 2004. Pro Jahr hat 
er also durchschnittlich 46'150, bzw. pro 
Monat 3’850 Franken erhalten. Mass-
gebend sind die «Skos-Richtlinien», die 
die Ansprüche je nach Haushaltsgrösse 
definieren (siehe Tabelle). 

Während der Grundbetrag aufs Konto 
fliesst, wird die Miete, inkl. Neben-
kosten, übernommen. Die Mindest-
beiträge an die AHV/IV übernimmt 
die Allgemeinheit. Ebenso müssen 
sich Sozialhilfeempfänger keine Sor-
gen über die steigenden Krankenkas-
senprämien machen. 

Kein Einzelfall
Ramadans monatliche Minimal-So-
zialleistungen als Ehepaar-Haushalt 

betragen etwa 3’740 Franken. Zu-
gleich hat jeder Sozialhilfeempfän-
ger Anspruch auf etliche Zusatz-
leistungen, die in ihrer Gesamtheit 
regelmässig mehrere Hundert oder 
gar - wenn Kinder vorhanden sind - 
mehrere Tausend Franken betragen. 
Die durchschnittlichen monatlichen 
3’850 Franken Sozialhilfeleistungen 
sind der Standard. Der Libyer ist also 
weder als heimreisender Flüchtling, 
noch als Fürsorgebezüger, ein Einzel-
fall oder gar ein Exzess. Es ist leider 
der Normalfall. 

Es gibt eine Partei, die diese Missstän-
de bereits seit Jahren thematisiert - die 
SVP. Leider ist es so, dass andere erst 
dann eine Tatsache zum Problem erhe-
ben, wenn man es nicht mehr ignorie-
ren kann.

von Nationalrätin
Barbara Steinemann,
Watt-Regensdorf (ZH) 

1 Maximalbetrag  / 2 Durchschnittswert



JETZT SENSATIONELLES 0.9 %-LEASING. 

Klingt wie ein Sommermärchen, ist aber wahr: Sie profitieren jetzt von einem 
sensationellen 0.9 %-Leasing bei den JAGUAR Modellen XE, XF und F-PACE. 
Das Märchen geht aber noch weiter: Zusätzlich erhalten Sie den attraktiven 
Celebration Bonus für kostenlose Ausstattungsoptionen im Wert von 
CHF 3’090.– für F-PACE, CHF 7’090.– für XE und CHF 8’090.– für XF. JAGUAR 
lässt Ihre Träume wahr werden – mit einem Sommer märchen mit Happyend!

Jetzt beim teilnehmenden JAGUAR Partner profitieren. 

jaguar.ch

LEASING

0.9 %

Die Leasing-Aktion läuft vom 1.6.2017 bis auf Widerruf und gilt für alle XE, XF und F-PACE Modelle (Neuwagen) der Marke JAGUAR bei Finanzierung über die Multilease AG.  Leasingbeispiele 
abgebildete Modelle: XE S 3.0 V6, aut., 380 PS (280 kW), Normverbrauch gesamt: 8.1 l/100 km, 194 g CO2/km, 41 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: G, 
empfohlener regulärer Preis CHF 68’500.–, abzüglich Celebration Bonus CHF 7’090.–, 5 % Rabatt CHF 3071.–, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 58’339.–. Leasingrate CHF 648.–/Mt., 
Anzahlung 10 % CHF 5’834.–. XF S 3.0 V6, aut., 380 PS (280 kW), Normverbrauch gesamt: 8.3 l/100 km, 198 g CO2/km, 42 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-
Kategorie: G, empfohlener regulärer Preis CHF 79’200.–, abzüglich Celebration Bonus CHF 8’090.–, 5 % Rabatt CHF 3’556.–, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 67’554.–, Leasingrate 
CHF 806.–/Mt., Anzahlung 10 % CHF 6’755.–. F-PACE S AWD 3.0 V6, aut., 380 PS (280 kW), Normverbrauch gesamt: 8.9 l/100 km, 209 g CO2/km, 45 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, 
Energieeffizienz-Kategorie: G, empfohlener regulärer Preis CHF 88’900.–, abzüglich Celebration Bonus CHF 3’090.–, 5 % Rabatt CHF 4’291.–, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 81’519.–, 
Leasingrate CHF 872.–/Mt., Anzahlung 10 % CHF 8’152.–. Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 134 g CO2/km. Effektiver Jahreszinssatz: 0.9 %, Laufzeit: 48 Mte., 
10’000 km/Jahr, exkl. obligatorischer Voll kasko versicherung. Eine Anzahlung ist nicht obligatorisch (mit entsprechender Anpassung der Leasingraten). Die Kreditvergabe ist unzulässig, 
falls sie zur Über schuldung des Konsumenten führt. Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Änderungen jederzeit vorbehalten. Celebration Bonus gültig bis 
auf Widerruf.
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